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Gebühr pro ha Grünland:

Gebühr pro ha extensives Grünland: (Hutweiden, Streuwiesen, Bergmähder)

                      8,60 € 

                      5,90 € 

                    19,10 € Gebühr pro ha Spezialkulturen: (Gewürze, Obstbau, Weinbau, Gemüse)

Gültig für Bio-Erzeugungsbetriebe ab 18.02.2026

Landwirtschaft

Grundgebühr pro Betrieb inkl. Anfahrt und Zertifizierungskosten:                   130,50 € 

Gebühr pro ha Ackerland:                       9,80 € 

Sämtliche angeführten Gebühren sind Nettobeträge und gelten zuzüglich 10% MwSt.!

Gebühr für Spezialbetriebe je 1/2 Stunde: (Zierpflanzen, Gärtnereien, etc.)                     46,60 € 

kostenpflichtige Zusatzevaluierungen:

Verwaltungspauschale für M3, M4 und Statusteilung:

Kosten für private Standards werden laut aktuell gültigen Pauschalen verrechnet.

Kosten für positive Beprobungen und Wachsproben zum Zwecke der Bioanerkennung werden gesondert 

verrechnet.

15,50 €                   

144,50 €                 

65,90 €                   

Bearbeitungsgebühren

Gebühr pro Bienenvolk:

                  131,60 € 

Imkerei

Grundgebühr pro Betrieb inkl. Anfahrt: (entfällt bei Biozertifizierung der Landwirtschaft)

0-15 ha

                    19,10 € 

                  209,30 € 

Pauschale bei Überschreitung von 170kg N/ha und Jahr pro ha fehlender Fläche:

Pauschale für biozertifizierte Almbetriebe:

Evaluierungskosten für Stichproben und Probenahmen:

                  210,00 € 

Zertifizierungspauschale

Verwaltungspauschale Lohnvereinbarungen                     33,20 € 

                  130,50 € 

                  860,00 € 

Gebühren für zusätzliche Leistungen

Saatgutansuchen:

                    19,70 € 

                    32,90 € 

                    46,40 € 

                    65,90 € 

Zertifikatsänderungen, vorzeitige Anerkennungen, Etiketten- und Rezepturprüfungen, etc. 

pro 1/2 Stunde
39,60 €                   

ab 46 ha

16-25 ha

26-45 ha

erstellt/geändert geprüft

Strauß/03.02.2026 Koblmüller/03.02.2026

Freigabe

Froschauer/18.02.2026

Zusätzlicher Evaluierungsaufwand für Verarbeitung, Lohntätigkeit, etc. pro 1/2 Stunde:                     46,60 € 

Evaluierungsgebührenobergrenze ausgenommen zusätzliche Leistungen:

Konventioneller Teilbetrieb

                    33,20 € 

                      1,15 € 

Untergrenzen/Obergrenzen

Evaluierungsgebührenuntergrenze ausgenommen zusätzliche Leistungen:
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im 2. Jahr der Teilnahme:

10% Ermäßigung 

der 

Nettogesamtgebühr

Ermäßigungen

Für alle Betriebe  welche sich für eine Biozertifizierung durch die LKV Austria entscheiden und einen 

Zertifizierungsvertag unterzeichnen, werden die nachstehenden Ermäßigungen auf die Jahresevaluierung in 

Form einer drei jährigen Bindung gewährt: 

20% Ermäßigung 

der 

Nettogesamtgebühr

im 1. Jahr der Teilnahme:

regulärer Preis 

gemäß 

Gebührenordnung 

idgF.

ab dem 3. Jahr der Teilnahme:


